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Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Frau Lara Jovanovic, geb. 2013, serbische Staatsangehörige, wohnhaft in Erstfeld, 
Gärtnerweg 5, hat dem Gemeinderat das Gesuch um Einbürgerung in der Gemeinde 
Erstfeld gestellt.  
 
Aus den eingereichten Unterlagen und den vorliegenden Akten ist ersichtlich, dass 
Lara Jovanovic die Anforderungen für eine Einbürgerung in Erstfeld erfüllt. Per  
1. Januar 2018 sind die Bestimmungen des eidgenössischen Bürgerrechtsgesetzes in 
Kraft getreten. Diese sehen vor, dass vorerst die Zusicherung eines Gemeindebürger-
rechtes vorliegen muss. Im Anschluss daran erfolgt die Gesuchstellung für die eidge-
nössische Einbürgerungsbewilligung. Als letzter Akt wird dann noch das Kantonsbür-
gerrecht durch den Regierungsrat des Kantons Uri erteilt.  
 
Gemäss Artikel 110 der Kantonsverfassung und den Bestimmungen der Gemeinde-
ordnung Erstfeld ist für die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes die Gemeindever-
sammlung zuständig. Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung und dem 
Vorliegen der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung tritt das Gemeindebürger-
recht erst mit dem rechtskräftigen Beschluss des Regierungsrates über die Erteilung 
des Kantonsbürgerrechtes und der Bezahlung der Einbürgerungsgebühren in Kraft. 
 
Zu den persönlichen Verhältnissen der Bürgerrechtsbewerberin ist festzuhalten, dass 
Lara Jovanovic seit Geburt in Erstfeld wohnhaft ist. Lara Jovanovic besucht zurzeit die 
5. Primarschule. In der Freizeit trifft sich Lara Jovanovic gerne mit Kolleginnen und 
beteiligt sich am Dorfleben. Die Bürgerrechtsbewerberin ist im Besitz der Niederlas-
sungsbewilligung C. 
 
Zusammenfassend hat die vorgenommene Prüfung des Gesuches gezeigt, dass die 
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt werden und dem Antrag um Einbürgerung von 
Lara Jovanovic in Erstfeld zugestimmt werden kann. 
 
Die Einbürgerungsgebühren ergeben sich gemäss den kantonalen Richtlinien.  
Danach ist für die Einbürgerung in Erstfeld eine Gebühr von CHF 500.– zu entrichten. 
Die Gebühr für die Erteilung des Kantonsbürgerrechtes beläuft sich ebenfalls auf  
CHF 500.–. Das nachgesuchte Bürgerrecht tritt erst nach der Bezahlung dieser  
Gebühren in Kraft. 
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GESETZ  
über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht  
(Kantonales Bürgerrechtsgesetz, KBüG) 
(vom 28. November 20101; Stand am 1. Januar 2018) 

Artikel 10 b) Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung 
1 Der Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung zum Einbürgerungsgesuch gilt als ange-
nommen, wenn aus der Versammlungsmitte kein Gegenantrag gestellt wird, wenn sich der Gegenantrag 
als unzulässig erweist oder wenn er abgelehnt wird.  
2 Gegenanträge sind zulässig und werden zur Abstimmung gebracht, wenn sie:  
a) begründet sind und die Begründung sich auf gesetzliche Einbürgerungsvoraussetzungen bezieht, zu 

deren Beurteilung die Gemeinde zuständig ist;  
b) nicht gegen verfassungsmässige Rechte verstossen;  
c) sich auf konkrete Gesuche oder Personen beziehen. 

 
Antrag an die Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 
 
Gestützt auf die getroffenen Abklärungen und die vorstehenden Ausführungen wird 
der Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 folgender Antrag gestellt: 
 
1. Lara Jovanovic, geb. 2013, wird  –  vorbehältlich der Erteilung der eidgenössi-

schen Einbürgerungsbewilligung durch das Bundesamt für Migration und der  
Erteilung des Kantonsbürgerrechtes durch den Regierungsrat  –  das Bürgerrecht 
der Gemeinde Erstfeld zugesichert. 
Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung und dem Vorliegen der  
eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung tritt das Gemeindebürgerrecht erst 
mit dem rechtskräftigen Beschluss des Regierungsrates über die Erteilung des 
Kantonsbürgerrechtes und der Bezahlung der Einbürgerungsgebühren gemäss 
Ziffer 2 in Kraft. 

 
2. Die Einbürgerungsgebühren für das Bürgerrecht der Gemeinde Erstfeld (inkl. 

Verwaltungskosten) werden auf CHF 500.– festgesetzt. Diese Gebühr ist innert 
30 Tagen nach dem rechtskräftigen Einbürgerungsbeschluss des Regierungsrates 
zahlbar. 

 
Erstfeld, Oktober 2023 
 
 
Namens des Einwohnergemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident: Walter Marty-Jauch 
 
Die Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold 
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Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Frau Sara Jovanovic, geb. 2009, serbische Staatsangehörige, wohnhaft in Erstfeld, 
Gärtnerweg 5, hat dem Gemeinderat das Gesuch um Einbürgerung in der Gemeinde 
Erstfeld gestellt.  
 
Aus den eingereichten Unterlagen und den vorliegenden Akten ist ersichtlich, dass 
Sara Jovanovic die Anforderungen für eine Einbürgerung in Erstfeld erfüllt. Per  
1. Januar 2018 sind die Bestimmungen des eidgenössischen Bürgerrechtsgesetzes in 
Kraft getreten. Diese sehen vor, dass vorerst die Zusicherung eines Gemeindebürger-
rechtes vorliegen muss. Im Anschluss daran erfolgt die Gesuchstellung für die eidge-
nössische Einbürgerungsbewilligung. Als letzter Akt wird dann noch das Kantonsbür-
gerrecht durch den Regierungsrat des Kantons Uri erteilt.  
 
Gemäss Artikel 110 der Kantonsverfassung und den Bestimmungen der Gemeinde-
ordnung Erstfeld ist für die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes die Gemeindever-
sammlung zuständig. Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung und dem 
Vorliegen der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung tritt das Gemeindebürger-
recht erst mit dem rechtskräftigen Beschluss des Regierungsrates über die Erteilung 
des Kantonsbürgerrechtes und der Bezahlung der Einbürgerungsgebühren in Kraft. 
 
Zu den persönlichen Verhältnissen der Bürgerrechtsbewerberin ist festzuhalten, dass 
Sara Jovanovic seit Geburt in Erstfeld wohnhaft ist. Sara Jovanovic besucht zurzeit die 
2. Oberstufe. In der Freizeit trifft sich Sara Jovanovic gerne mit Kolleginnen und  
Kollegen. Zudem geht sie regelmässig in Erstfeld Volleyball spielen. Früher hat Sara 
Jovanovic im Tennisclub Seedorf Tennis gespielt. Die Bürgerrechtsbewerberin ist im  
Besitz der Niederlassungsbewilligung C. 
 
Zusammenfassend hat die vorgenommene Prüfung des Gesuches gezeigt, dass die 
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt werden und dem Antrag um Einbürgerung von 
Sara Jovanovic in Erstfeld zugestimmt werden kann. 
 
Die Einbürgerungsgebühren ergeben sich gemäss den kantonalen Richtlinien. Danach 
ist für die Einbürgerung in Erstfeld eine Gebühr von CHF 500.– zu entrichten. Die  
Gebühr für die Erteilung des Kantonsbürgerrechtes beläuft sich ebenfalls auf  
CHF 500.–. Das nachgesuchte Bürgerrecht tritt erst nach der Bezahlung dieser  
Gebühren in Kraft. 
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GESETZ  
über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht  
(Kantonales Bürgerrechtsgesetz, KBüG) 
(vom 28. November 20101; Stand am 1. Januar 2018) 

Artikel 10 b) Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung 
1 Der Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung zum Einbürgerungsgesuch gilt als ange-
nommen, wenn aus der Versammlungsmitte kein Gegenantrag gestellt wird, wenn sich der Gegenantrag 
als unzulässig erweist oder wenn er abgelehnt wird.  
2 Gegenanträge sind zulässig und werden zur Abstimmung gebracht, wenn sie:  
a) begründet sind und die Begründung sich auf gesetzliche Einbürgerungsvoraussetzungen bezieht, zu 

deren Beurteilung die Gemeinde zuständig ist;  
b) nicht gegen verfassungsmässige Rechte verstossen;  
c) sich auf konkrete Gesuche oder Personen beziehen. 

 
Antrag an die Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 
 
Gestützt auf die getroffenen Abklärungen und die vorstehenden Ausführungen wird 
der Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 folgender Antrag gestellt: 
 
1. Sara Jovanovic, geb. 2009, wird  –  vorbehältlich der Erteilung der eidgenössi-

schen Einbürgerungsbewilligung durch das Bundesamt für Migration und der  
Erteilung des Kantonsbürgerrechtes durch den Regierungsrat  –  das Bürgerrecht 
der Gemeinde Erstfeld zugesichert. 

 Nach der Zustimmung der Gemeindeversammlung und dem Vorliegen der  
eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung tritt das Gemeindebürgerrecht erst 
mit dem rechtskräftigen Beschluss des Regierungsrates über die Erteilung des 
Kantonsbürgerrechtes und der Bezahlung der Einbürgerungsgebühren gemäss 
Ziffer 2 in Kraft. 

 
2. Die Einbürgerungsgebühren für das Bürgerrecht der Gemeinde Erstfeld (inkl. 

Verwaltungskosten) werden auf CHF 500.– festgesetzt. Diese Gebühr ist innert 
30 Tagen nach dem rechtskräftigen Einbürgerungsbeschluss des Regierungsrates 
zahlbar. 

 
Erstfeld, Oktober 2023 
 
 
Namens des Einwohnergemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident: Walter Marty-Jauch 
 
Die Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold 
 
 
 
 
 
 
 
 


